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Präambel 
 
 
Die Kammerversammlung der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt hat am 28.11.2009 auf 
Grund des § 15 Abs. 1 des Gesetzes über die Kammern für Heilberufe in der derzeit gültigen 
Fassung folgende Änderung der Berufsordnung beschlossen. 
 
Die Berufsordnung regelt das Verhalten von Zahnärzten* gegenüber Patienten, Kollegen, 
Mitarbeitern und anderen Partnern im Gesundheitswesen. Mit der Festlegung von Berufs-
rechten und Berufspflichten dient die Berufsordnung dem Ziel, 
 
a) die Freiberuflichkeit des Zahnarztes zu gewährleisten; 
 
b) das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Zahnarzt und Patient zu erhalten und zu 

fördern; 
 
c) die Qualität der zahnärztlichen Tätigkeit im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung  

sicherzustellen; 
 
d) das Ansehen des Zahnarztberufes zu wahren; 
 
e) berufswürdiges Verhalten zu fördern und berufsunwürdiges Verhalten zu verhindern, 

um damit dem Gemeinwohl zu dienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
• formelle Bezeichnung gemäß § 1 Abs. 1 Zahnheilkundegesetz; im Interesse einer leichte-

ren Lesbarkeit wird auf die weibliche Form der Berufsbezeichnung verzichtet 
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I. Abschnitt 
Allgemeine Grundsätze 

 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Berufsordnung gilt für alle Mitglieder der Zahnärztekammer und regelt deren Be-
rufsrechte und -pflichten. 
 
(2) Zahnärzte, die Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union  
oder des Europäischen Wirtschaftsraumes oder eines anderen durch Abkommen gleich-
gestellten Staates sind und in Sachsen-Anhalt ohne berufliche Niederlassung den Beruf 
vorübergehend und gelegentlich im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs nach dem Recht 
der Europäischen Union ausüben, haben die Vorschriften dieser Berufsordnung zu beachten. 
 
 

§ 2 
Allgemeine Berufspflichten 

 
(1) Der Zahnarzt ist zum Dienst an der Gesundheit der einzelnen Menschen und der Allge-
meinheit berufen. Der zahnärztliche Beruf ist seiner Natur nach ein freier Beruf, der auf-
grund besonderer beruflicher Qualifikation persönlich, eigenverantwortlich und fachlich 
unabhängig in Diagnose- und Therapiefreiheit ausgeübt wird. 
 
(2) Der zahnärztliche Beruf ist mit besonderen Berufspflichten verbunden.  
Insbesondere ist der Zahnarzt verpflichtet, 
 
a) seinen Beruf gewissenhaft und nach den Geboten der ärztlichen Ethik und der 

Menschlichkeit auszuüben, 
 
b) die Regeln der zahnärztlichen Wissenschaft zu beachten, 
 
c) dem ihm im Zusammenhang mit dem Beruf entgegengebrachten Vertrauen zu entspre-

chen, 
 
d) sein Wissen und Können in den Dienst der Vorsorge, der Erhaltung und der Wiederher-

stellung der Gesundheit zu stellen, 
 

e) in Notfällen hat der Zahnarzt ärztliche Hilfe zu leisten, soweit diese Inhalt der zahnärztli-
chen Aus-, Weiter- und Fortbildung ist. 

  
(3) Der Zahnarzt hat das Recht seiner Patienten auf freie Arztwahl zu achten. 
 
(4) Der Zahnarzt kann die zahnärztliche Behandlung ablehnen, wenn 
 
a) eine Behandlung nicht gewissenhaft und sachgerecht durchgeführt oder 
 
b) die Behandlung ihm nach pflichtgemäßer Interessenabwägung nicht zugemutet werden 

kann oder 
 
c)  er der Überzeugung ist, dass das notwendige Vertrauensverhältnis zwischen ihm und 

dem Patienten nicht besteht. 
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Seine Verpflichtung in Notfällen zu helfen, bleibt davon unberührt. 
 
(5) Der Zahnarzt ist verpflichtet, die ihm aus seiner zahnärztlichen Behandlungstätigkeit 
bekannt werdenden unerwünschten Arzneimittelwirkungen der Arzneimittelkommission 
der deutschen Zahnärzteschaft mitzuteilen. 
 
(6) Dem Zahnarzt ist es nicht gestattet, für die Verordnung und Empfehlung von Heil- oder 
Hilfsmitteln sowie Materialien und Geräten von dem Hersteller oder Händler eine Vergü-
tung oder sonstige wirtschaftliche Vergünstigung zu fordern oder anzunehmen. 
 
 

§ 3 
Kammer 

 
(1) Der Zahnarzt ist verpflichtet, sich über die für die Berufsausübung geltenden Vorschrif-
ten zu unterrichten sowie diese und Auflagen der Zahnärztekammer zu beachten. 
 
(2) Die Aufnahme und Änderung zahnärztlicher Tätigkeit ist der Zahnärztekammer unver-
züglich anzuzeigen; hierzu gehört auch die Beteiligung an einer überörtlichen Berufsaus-
übungsgemeinschaft oder die Errichtung einer Zweigstelle im Geltungsbereich der Zahnärz-
tekammer. Die Kammer kann hierzu Näheres regeln. 
 
(3) Der Zahnarzt hat auf Anfragen der Kammer, welche diese zur Erfüllung ihrer gesetzli-
chen Aufgaben an ihn richtet, in angemessener Frist zu antworten. 
 
(4) Ehrenämter der Zahnärztekammer sind gewissenhaft, unparteiisch und uneigennützig 
auszuüben. 
 
(5) Verstöße gegen Berufspflichten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
geahndet. 
 
 

§ 4 
Haftpflicht 

 
Der Zahnarzt muss ausreichend gegen Haftpflichtansprüche aus seiner beruflichen Tätigkeit 
versichert sein (§ 19 Abs. 2 Nr. 4 KGHB). Auf Verlangen der Zahnärztekammer hat der 
Zahnarzt durch Vorlage des Versicherungsscheines oder einer schriftlichen Bestätigung des 
Ver-sicherers das Vorliegen der Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen. 
 
 

§ 5 
Fortbildung 

 
Der Zahnarzt, der seinen Beruf ausübt, ist verpflichtet, sich in dem Umfange beruflich fort-
zubilden, wie es zur Erhaltung und Entwicklung der zur Berufsausübung erforderlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten notwendig ist. 
 
 

§ 6 
Qualität 
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Im Rahmen seiner Berufsausübung übernimmt der Zahnarzt für die Qualität seiner Leistun-
gen persönlich die Verantwortung. Er hat an Maßnahmen zur Qualitätssicherung teilzu-
nehmen. 
 
 

§ 7 
Verschwiegenheit und informationelles Selbstbestimmungsrecht 

 
(1) Der Zahnarzt hat die Pflicht, über alles, was ihm in seiner Eigenschaft als Zahnarzt anver-
traut und bekannt geworden ist, gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu wahren. 
 
(2) Der Zahnarzt ist zur Offenbarung befugt, soweit er von dem Betroffenen oder seinem 
gesetzlichen Vertreter von der Schweigepflicht entbunden wurde oder soweit die Offenba-
rung zum Schutze eines höheren Rechtsgutes erforderlich ist. Gesetzliche Aussage- und An-
zeigepflichten bleiben davon unberührt. 
 
(3) Der Zahnarzt hat alle in der Praxis tätigen Personen über die gesetzliche Pflicht zur Ver-
schwiegenheit zu belehren und dies zu dokumentieren. 
 
(4) Der Zahnarzt hat das Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Patienten bei der 
Einschaltung externer Abrechnungsstellen, bei Führen einer Praxis durch einen Vertreter 
oder in gemeinsamer Berufsausübung sowie bei Veräußerung der Praxis zu gewährleisten. 
 
 

§ 8 
Kollegialität 

 
(1) Der Zahnarzt hat gegenüber allen Berufsangehörigen jederzeit kollegiales Verhalten zu 
zeigen. Herabsetzende Äußerungen über die Person, die Behandlungsweise oder das beruf-
liche Wissen eines Kollegen sind berufsunwürdig. 
 
(2) Es ist insbesondere berufsunwürdig, einen Kollegen aus seiner Behandlungstätigkeit oder 
als Mitbewerber um eine berufliche Tätigkeit durch unlautere Handlungen zu verdrängen.  
 
(3) Zahnärzte sind grundsätzlich verpflichtet, sich gegenseitig zu vertreten. Der Zahnarzt 
darf eine Vertretung, eine Notfall- oder Überweisungsbehandlung oder eine Begutachtung 
über den begrenzten Auftrag und die notwendigen Maßnahmen hinaus nicht ausdehnen. 
 
(4) Der Zahnarzt darf den von einem anderen Zahnarzt oder Arzt erbetenen Beistand ohne 
zwingenden Grund nicht ablehnen. 
 
(5) Es ist dem Zahnarzt nicht gestattet, für die Zuweisung von Patienten oder Unter-
suchungsmaterial ein Entgelt oder andere Vorteile sich versprechen oder gewähren zu lassen 
oder selbst zu versprechen oder zu gewähren. 
 
 

II. Abschnitt 
Ausübung des zahnärztlichen Berufs 

 
 

§ 9 
Praxis 
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(1) Die Berufsausübung des selbstständigen Zahnarztes ist an einen Praxissitz gebunden. 
 
(2) Die Ausübung des zahnärztlichen Berufes in weiteren Praxen oder an anderen Orten als 
dem Praxissitz ist zulässig, wenn in jedem Einzelfall die ordnungsgemäße Versorgung der 
Patienten sichergestellt wird. 
 
(3) Die zahnärztliche Praxis muss die für eine ordnungsgemäße Behandlung und für einen 
Notfall erforderliche Einrichtung enthalten und sich in einem entsprechenden Zustand be-
finden. 
 
(4) Übt der Zahnarzt neben seiner Tätigkeit als Zahnarzt eine nichtärztliche heilkundliche 
Tätigkeit aus, so muss die Ausübung sachlich, räumlich und organisatorisch sowie für den 
Patienten erkennbar von seiner zahnärztlichen Tätigkeit getrennt sein. 
 
(5) Beim klinischen Betrieb einer Praxis ist zu gewährleisten, dass: 
 
a) eine umfassende zahnärztliche und pflegerische Betreuung rund um die Uhr sichergestellt 

ist; 
 
b) die notwendigen Voraussetzungen für eine Notfallintervention beim entlassenen Patien-

ten erfüllt sind; 
 
c) die baulichen, apparativ-technischen und hygienischen Voraussetzungen für die sta-

tionäre Aufnahme von Patienten gewährleistet sind. 
 
 

§ 10 
Vertretung 

 
(1) Steht der Zahnarzt während seiner angekündigten Behandlungszeiten nicht zur Verfü-
gung, so hat er für eine entsprechende Vertretung zu sorgen. Name, Anschrift und Telefon-
nummer eines Vertreters außerhalb der Praxis sind in geeigneter Form bekanntzugeben. 
 
(2) Im Falle des Verzichts, der Rücknahme oder des Widerrufs der Approbation oder der 
Erlaubnis zur Ausübung der Zahnheilkunde nach § 13 Zahnheilkundegesetz ist eine Vertre-
tung nicht zulässig. Zahnärzte, gegen die ein vorläufiges Berufsverbot verhängt worden ist 
oder deren Befugnis zur Ausübung des zahnärztlichen Berufes ruht, dürfen nur mit Zu-
stimmung der zuständigen Zahnärztekammer vertreten werden. 
 
(3) Die Praxis eines verstorbenen Zahnarztes kann unter dessen Namen bis zu einem halben 
Jahr vertretungsweise durch einen befugten Zahnarzt fortgeführt werden. Der Zeitraum 
kann in besonderen Fällen durch die Zahnärztekammer verlängert werden. 
 
 

§ 11 
Zahnarztlabor 

 
Der Zahnarzt ist berechtigt, im Rahmen seiner Praxis ein zahntechnisches Labor zu betreiben 
oder sich an einem gemeinschaftlichen zahntechnischen Labor mehrerer Zahnarztpraxen zu 
beteiligen. Das Zahnarztlabor kann auch in angemessener räumlicher Entfernung zu der 
Praxis liegen. 
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§ 12 
Zahnärztliche Dokumentation 

 
(1) Der Zahnarzt ist verpflichtet, Befunde und Behandlungsmaßnahmen chronologisch und 
für jeden Patienten getrennt zu dokumentieren (zahnärztliche Dokumentation) und mindes-
tens zehn Jahre aufzubewahren, soweit nicht nach gesetzlichen Vorschriften eine längere 
Aufbewahrungspflicht besteht. Abweichend davon sind zahnärztliche Modelle, die zur 
zahnärztlichen Dokumentation notwendig sind, mindestens zwei Jahre aufzubewahren.  
 
(2) Zahnärztliche Dokumentationen, auch auf elektronischen Datenträgern, sind Urkunden 
und entsprechend den gesetzlichen und vertragsrechtlichen Vorschriften aufzubewahren. 
Beim Umgang mit zahnärztlichen Dokumentationen sind die Bestimmungen über die ärztli-
che Schweigepflicht und den Datenschutz zu beachten. 
 
(3) Der Zahnarzt hat einem vor-, mit- oder nachbehandelnden Zahnarzt oder Arzt sowie 
einem begutachtenden Zahnarzt oder Arzt auf Verlangen seine zahnärztlichen Dokumenta-
tionen vorübergehend zu überlassen und ihn über die bisherige Behandlung zu informieren, 
soweit das Einverständnis des Patienten vorliegt. 
 
(4) Der Zahnarzt hat dem Patienten auf dessen Verlangen in die ihn betreffenden zahnärztli-
chen Dokumentationen Einsicht zu gewähren. Auf Verlangen sind dem Patienten Kopien 
der Unterlagen gegen Erstattung der Kosten herauszugeben. 
 
(5) Bei Aufgabe oder Übergabe der Praxis hat der Zahnarzt seine zahnärztlichen Dokumen-
tationen gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen aufzubewahren bzw. in Verwah-
rung zu geben. Bei Übergabe der Praxis können Patientenunterlagen grundsätzlich nur mit 
schriftlicher Einverständniserklärung der betroffenen Patienten an den Praxisnachfolger ü-
bergeben werden. Ist eine Einverständniserklärung nicht zu erlangen, hat der bisherige Pra-
xisinhaber die Unterlagen gemäß Satz 1 aufzubewahren.  
 
Ist eine Aufbewahrung der Unterlagen beim bisherigen Praxisinhaber nicht möglich, ist die  
Übergabe an den Praxisnachfolger nur statthaft, wenn dort die Unterlagen getrennt von des-
sen eigenen Unterlagen unter Verschluss gehalten werden. Die Unterlagen dürfen nur mit 
Einverständnis der Betroffenen eingesehen oder weitergegeben werden. 
 
 

§ 13 
Gutachten 

 
(1) Der Zahnarzt hat Gutachten neutral, unabhängig und sorgfältig zu erstellen. 
 
(2) Der Zahnarzt darf einen Patienten, der ihn zum Zwecke einer Begutachtung aufsucht, vor 
Ablauf von 24 Monaten nach Abgabe des Gutachtens nicht behandeln. Dies gilt nicht für 
Notfälle. 
 

§ 14 
Notfalldienst 

 
(1) Wer an der zahnärztlichen Versorgung teilnimmt, ist grundsätzlich verpflichtet, am Not-
falldienst teilzunehmen. Die Zahnärztekammer regelt Näheres zur Einrichtung und Durch-
führung des Notfalldienstes in ihrer Notfalldienstordnung (Anlage). 
 
(2) Der Zahnarzt darf eine Notfallbehandlung nicht von einer Vorleistung abhängig machen. 
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§ 15 
Honorar 

 
(1) Die Honorarforderung des Zahnarztes muss angemessen sein. 
 
(2) Vor umfangreichen Behandlungen soll der Patient auf die voraussichtliche Höhe der Ge-
samtkosten hingewiesen werden. Treten im Laufe der Behandlung Umstände auf, die we-
sentlich höhere Gebühren auslösen, ist dies dem Patienten unverzüglich mitzuteilen. 
 
 

III. Abschnitt 
Zusammenarbeit mit Dritten 

 
 

§ 16 
Gemeinsame zahnärztliche Berufsausübung 

 
(1) Zahnärzte dürfen ihren Beruf einzeln oder gemeinsam in allen für den Zahnarztberuf 
zulässigen Gesellschaftsformen ausüben, wenn ihre eigenverantwortliche, medizinisch un-
abhängige sowie nicht gewerbliche Berufsausübung gewährleistet ist.  
Streichung von Satz 2. 
 
(2) Die Zugehörigkeit zu mehreren Berufsausübungsgemeinschaften ist nur im Rahmen von 
§ 9 zulässig. Die Berufsausübungsgemeinschaft erfordert einen gemeinsamen Praxissitz. Ei-
ne Berufsausübungsgemeinschaft von Zahnärzten mit mehreren Praxissitzen ist zulässig, 
wenn an dem jeweiligen Praxissitz verantwortlich mindestens ein Mitglied der Berufsaus-
übungsgemeinschaft hauptberuflich tätig ist. 
 
 

§ 17 
Zahnärzte und andere freie Berufe 

 
(1) Zahnärzte können sich auch mit selbstständig tätigen und zur eigenverantwortlichen 
Berufsausübung berechtigten Angehörigen anderer Heilberufe oder staatlicher Ausbil-
dungsberufe im Gesundheitswesen in den rechtlich zulässigen Gesellschaftsformen zusam-
menschließen, wenn ihre eigenverantwortliche, medizinisch unabhängige sowie nicht ge-
werbliche Berufsausübung gewährleistet ist. Die Regelung in § 9 Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
(2) Einem Zahnarzt ist gestattet, in Partnerschaften gemäß § 1 Abs. 1 und 2 PartGG mit An-
gehörigen anderer Berufe als den in Abs. 1 beschriebenen zusammenzuarbeiten, wenn er in 
der Partnerschaft nicht die Zahnheilkunde am Menschen ausübt. 
 
 

§ 18 
Angestellte Zahnärzte 

 
(1) Der Zahnarzt darf nur solche Personen als angestellte Zahnärzte beschäftigen, denen die 
Ausübung der Zahnheilkunde nach dem Zahnheilkundegesetz (ZHG) erlaubt ist. 
 
(2) Die Beschäftigung angestellter Zahnärzte in einer Zahnarztpraxis setzt die Leitung durch 
einen niedergelassenen Zahnarzt voraus. 
 
(3) Der Zahnarzt hat angestellten Zahnärzten eine angemessene Vergütung zu gewähren. 
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§ 19 
Praxismitarbeiter 

 
(1) Bei der Ausbildung von Zahnmedizinischen Fachangestellten sind die für die Berufsaus-
bildung geltenden Vorschriften zu beachten. Der Zahnarzt hat dafür Sorge zu tragen, dass 
den Auszubildenden insbesondere jene Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt werden, die 
zum Erreichen des Ausbildungszieles erforderlich sind. 
 
(2) Der Zahnarzt darf Praxismitarbeiter nur für Aufgaben einsetzen, für die sie ausreichend 
qualifiziert sind. Bei der Delegation von Tätigkeiten ist der Rahmen des § 1 Absatz 5 und 6 
Zahnheilkundegesetz zu beachten. 
 
(3) Der Zahnarzt ist dafür verantwortlich, dass die Praxismitarbeiter am Patienten nur unter 
seiner Aufsicht und Anleitung tätig werden.  
 
 
 

IV. Abschnitt 
Berufliche Kommunikation 

 
 

§ 20 
Berufsbezeichnung, Titel und Grade 

 
(1) Der Zahnarzt führt die Berufsbezeichnung "Zahnarzt". 
 
(2) Akademische Titel und Grade dürfen nur in der in Deutschland amtlich anerkannten 
Form geführt werden. 
 
(3) Der Zahnarzt darf nach zahnärztlichem Weiterbildungsrecht erworbene Bezeichnungen 
(Fachzahnarztbezeichnungen) führen. 
 
 

§ 21 
Information 

 
(1) Dem Zahnarzt sind sachliche Informationen über seine Berufstätigkeit gestattet. Berufs-
widrige Werbung ist dem Zahnarzt untersagt. Berufswidrig ist insbesondere eine anpreisen-
de, irreführende, herabsetzende oder vergleichende Werbung. Der Zahnarzt darf eine be-
rufswidrige Werbung durch Dritte weder veranlassen noch dulden und hat dem entgegen-
zuwirken. 
 
(2) Der Zahnarzt darf auf besondere, personenbezogene Kenntnisse und Fertigkeiten in der 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde hinweisen. 
 
(3) Der Zahnarzt, der eine nicht nur vorübergehende belegzahnärztliche oder konsiliarische 
Tätigkeit ausübt, darf auf diese Tätigkeit hinweisen. 
 
(4) Es ist dem Zahnarzt untersagt, seine zahnärztliche Berufsbezeichnung für gewerbliche 
Zwecke zu verwenden oder ihre Verwendung für gewerbliche Zwecke zu gestatten. 
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§ 22 
Praxisschild 

 
(1) Der niedergelassene Zahnarzt hat am Praxissitz die Ausübung des zahnärztlichen Beru-
fes durch ein Praxisschild kenntlich zu machen. 
 
 
(2) Der Zahnarzt hat auf seinem Praxisschild seinen Namen und seine Berufsbezeichnung 
anzugeben. Zahnärzte, die ihren Beruf gemeinsam ausüben, haben unter Angabe des Na-
mens aller in der Berufsausübungsgemeinschaft zusammengeschlossenen Zahnärzte ein 
gemeinsames Praxisschild zu führen. 
 
(3) Praxisschilder sollen hinsichtlich Form, Gestaltung und Anbringung den örtlichen Ge-
pflogenheiten entsprechen. 
 
(4) Die Verlegung der Praxis darf ein Jahr lang durch ein mit Angabe der neuen Anschrift 
versehenes Schild am früheren Praxissitz angezeigt werden. 
 
(5) Wer die Praxis eines anderen Zahnarztes übernimmt, darf neben seinem Praxisschild das 
Praxisschild dieses Zahnarztes nicht länger als ein Jahr weiterführen. 
 
 

§ 23  
Personen- und Funktionsbezeichnungen 

 
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher 
Form. 
 
 

§ 24 
Inkrafttreten 

 
Die Änderung der Berufsordnung der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt tritt nach Geneh-
migung des zuständigen Ministeriums zum Ersten des Monats in Kraft, der auf die Veröf-
fentlichung im gemeinsamen Mitteilungsblatt der Zahnärztekammer und der Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigung ”Zahnärztliche Nachrichten Sachsen-Anhalt” folgt.  
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Ausfertigung  
 
Die vorstehende von der Kammerversammlung am 19. November 2008 beschlossene 
Berufsordnung der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt, die vom Ministerium für Ge-
sundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt mit Bescheid vom 10. September 
2009 mit Auflagen genehmigt worden ist, und deren Erfüllung von der Kammerver-
sammlung am 28. November 2009 bestätigt wurde, wird hiermit ausgefertigt. 
 

Magdeburg, 9. Dezember 2009 

Unterschrift mit Siegel 
 

 
Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt 
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Notfalldienstordnung 
  der  

der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt 
 
 

  Präambel 
 
Die Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt richtet zur Versorgung von dringend be-
handlungsbedürftigen Krankheitsfällen durch niedergelassene und angestellte 
Zahnärzte und ermächtigte Kliniken und fachübergreifende Einrichtungen (nach-
folgend „Zahnärzte“) an praxisfreien Tagen und sonstigen sprechstundenfreien 
Zeiten eine zahnärztliche Notfallbereitschaft ein. Zur Regelung dieser Notfallbe-
reitschaft wird folgende Änderung der Notfalldienstordnung erlassen: 
 
 
  § 1 

 
Jeder Zahnarzt ist verpflichtet, an der eingerichteten Notfallbereitschaft teilzu-
nehmen. Für einen Zahnarzt in einer Klinik oder fachübergreifenden Einrichtung 
gilt dies nur nach Zustimmung des Trägers der Einrichtung. Der niedergelassene 
Zahnarzt ist unabhängig davon, ob sich seine Heranziehung durch die Kreisstelle 
auf den Vertragszahnarztsitz oder eine von ihm betriebene Zweigstelle bezieht, zur 
Teilnahme an der Notfallbereitschaft verpflichtet. 
 
 
  § 2 

 
Zuständig für die Durchführung der Notfallbereitschaft sind die Kreisstellen. Ein-
spruchsstelle ist der Vorstand der Zahnärztekammer. 

 
 
  § 3 

 
Während der Notfallbereitschaft muss der Zahnarzt zur Durchführung von Not-
fallbehandlungen bereit und erreichbar sein. Soweit Sprechstundenzeiten festgelegt 
sind, hat er diese einzuhalten. Außerhalb dieser Sprechzeiten ist eine Telefonbereit-
schaft durchzuführen oder auf andere Weise eine Erreichbarkeit sicherzustellen. 
Die Erreichbarkeit darf insbesondere durch die Benutzung von Telefonanrufbe-
antwortern nicht verhindert werden. 
 
 
  § 4 

 
Die Notfallbereitschaft erstreckt sich auf Samstage, Sonntage und gesetzliche Feier-
tage. Die Kreisstellen können in die Notfallbereitschaft weitere Tage einbeziehen (z. 
B. die Werktage zwischen Weihnachten und Neujahr). Die Bereitschaft am Wo-
chenende beginnt samstags um 8:00 Uhr und endet montags um 8:00 Uhr.  
An Feiertagen, die nicht auf einen Samstag oder Sonntag fallen, dauert der Notfall-
dienst von 8:00 Uhr des Feiertages bis 8:00 Uhr des Folgetages. Beginn und Ende 
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der Notfallbereitschaft darüber hinausgehender sprechstundenfreier Zeiten regelt 
die jeweilige Kreisstelle. 
 
 
  § 5 
 
In begründeten Fällen kann auf Antrag "Befreiung von der Notfallbereitschaft" er-
teilt werden. Über den Antrag entscheiden die Kreisstellen. Der Bescheid ist zu be-
gründen. 
 
1. Gegen die Entscheidung der Kreisstelle kann der Betroffene Einspruch beim 

Vorstand der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt einlegen. 
 
2. Die Kreisstellen können beschließen, dass Zahnärzte einer bestimmten Alters-

stufe von der Teilnahme an der Notfallbereitschaft auf Antrag befreit werden. 
 
3. Fachzahnärzte für Kieferorthopädie in eigener Praxis gelten von der Teil-

nahme an der allgemeinen Notfallbereitschaft als befreit. 
 
 
  § 6 
 
1. Die Einteilung zur Notfallbereitschaft regeln die Kreisstellen. 
 
2. Die Einteilung zur Notfallbereitschaft soll für ein halbes Jahr im Voraus vor-

genommen und mindestens drei Monate vorher bekannt gegeben werden. 
 
3. Ist ein zur Notfallbereitschaft eingeteilter Zahnarzt verhindert, so hat er selbst 

für eine geeignete Vertretung zu sorgen und diese unverzüglich seiner Kreis-
stelle unter Angabe der Anschrift seines Vertreters mitzuteilen. 

 
4. Die Kreisstelle ist gehalten, die Mitteilung eines Zahnarztes über seine Vertre-

tung in der Notfallbereitschaft rechtzeitig den für die Bekanntgabe der Not-
fallbereitschaft vorgesehenen Stellen mitzuteilen, soweit dies dem zur Notfall-
bereitschaft eingeteilten Zahnarzt nicht möglich ist. 

 
 
  § 7 
 
1. Die Bekanntgabe des zur Notfallbereitschaft eingeteilten Zahnarztes nach § 6 

Nr. 2 erfolgt durch die Kreisstellen oder deren Beauftragte durch Veröffent-
lichung in geeigneter Form. Dazu können sie sich folgender Medien bedienen: 

 
 -  Tagespresse  
 -  örtliche Polizeibehörden 
 - vorhandene Bereitschaftsstellen der karitativen Organisationen 
 - Krankenhäuser 
 - diensthabende Apotheken 

- bzw. anderweitige Bekanntmachung. 
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2. Jeder Praxisinhaber ist verpflichtet, an seiner Praxis gut sichtbar (auch nachts) 

die Notfallbereitschaft anzuzeigen. 
 
 
   § 8 

 
1. Die Bereitschaft dient der Notfallbehandlung der Patienten. Nach der Notfall-

behandlung ist der Patient anzuhalten, sich zur Weiterbehandlung an seinen 
Zahnarzt zu wenden. 

 
2. Die Vergütung der zahnärztlichen Leistungen im Rahmen der Notfallbereit-

schaft regelt sich nach der amtlichen Gebührenordnung oder nach den gelten-
den Gebührenverträgen. Zahnärzte ohne Kassenzulassung haben bei Durch-
führung der Notfallversorgung bei Kassenpatienten Anspruch auf eine Vergü-
tung, die im gleichen Falle einem Kassenzahnarzt zustehen würde. 
Die Forderung richtet sich in diesem Falle ausschließlich gegen die Kassen-
zahnärztliche Vereinigung. 

 
 
   § 9 

 
Für die Durchführung des Notfalldienstes ist der Vorsitzende der Kreisstelle ver-
antwortlich. 
 

 
   § 10 

 
An Samstagen, Sonntagen, gesetzlichen Feiertagen und darüber hinausgehenden 
sprechstundenfreien Zeiten (§ 4), in denen Notfallbereitschaft besteht, sind vormit-
tags Notfallsprechstunden durchzuführen. Die Dauer richtet sich nach den territo-
rialen Gegebenheiten und ist von der Kreisstelle festzulegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


